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1 Ausgangspunkt und Fragestellung 

Widerspruchsausschüsse sind Institutionen der Sozialversicherung. Die 

Sozialversicherung betreut in Deutschland fast die Gesamtheit der Bevöl-

kerung. Die Art und Weise, wie Widersprüche von sozial Versicherten 

gegen Bescheide ihrer Träger behandelt und entschieden werden, hat we-

sentlichen Einfluss auf das Gerechtigkeits- und Fairnessgefühl der Versi-

cherten und Arbeitgeber und damit auf die Akzeptanz der Gesamtord-

nung der sozialen Sicherung. Mit dem Ziel, Erkenntnisse zur Tätigkeit der 

bislang nicht empirisch untersuchten Widerspruchsausschüsse zu erlan-

gen, führte das von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Forschungspro-

jekt der Universität Kassel und des Zentrums für Sozialforschung Halle 

e. V. (ZSH) in der Zeit von November 2014 bis März 2017 ein For-

schungsprojekt zu dieser Institution und ihren Mitgliedern durch. 

Das Forschungsprojekt hatte zum Ziel, die Institution und Tätigkeit von 

Widerspruchsausschüssen in den Versicherungszweigen der Sozialversi-

cherung unter den vier Merkmalen der Zweckmäßigkeitskontrolle und 

Qualitätssicherung, der Rechtmäßigkeitskontrolle, der Filterfunktion im 

Hinblick auf die mögliche Anschlussperspektive des sozialgerichtlichen 

Verfahrens und der institutionellen Verstärkung des Gedankens der 

Selbstverwaltung auf ihre Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit hin zu un-

tersuchen. Über die Institution der Widerspruchsausschüsse war außer-

halb des Organisationskreises der jeweiligen Träger kaum Etwas bekannt. 

Aktuelle wissenschaftliche, vor allem empirische Erkenntnisse zur Institu-

tion und ihren Verfahren lagen nicht vor. In Anbetracht dieser For-

schungslage gab es für seriöse Forschungshypothesen wenig Anhalts-

punkte. Im Vordergrund stand das Ziel der rechtsempirischen Explorati-

on einer praktisch außerordentlich wichtigen Brücken- und Filterinstitu-

tion zwischen Versicherten und Sozialgerichten. 

Die bei den Trägern der Sozialversicherung in den in § 1 Abs. 1 S. 1 SGB IV 

genannten Versicherungszweigen eingerichteten Widerspruchsausschüsse 

(WA) sind unter vier Gesichtspunkten von großer sozialrechtspraktischer 

und selbstverwaltungspolitischer Bedeutung.  

Widerspruchsausschüsse sind zum Ersten Einrichtungen der Rechts- und 

Zweckmäßigkeitskontrolle (§ 78 Abs. 1 Satz 1 SGG) im Sozialversiche-

rungsverhältnis. Sie entscheiden in den genannten Versicherungszweigen 

in mehreren hunderttausend Fällen im Jahr über die Zulässigkeit und 

Begründetheit von Widersprüchen Versicherter gegen Bescheide der So-

zialversicherungsträger. Sie haben damit unter den rechtsstaatlichen An-

forderungen an richtige Rechtsanwendung und faire Verfahren eine ver-

antwortungsvolle Prüffunktion.  
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Zum Zweiten tragen Widerspruchsausschüsse zur Qualitätssicherung der 

Arbeit von Sozialversicherungsträgern bei. Sie sind nach ihrer Funktion 

Entdeckungsstellen für eine problematische oder auch fehlerhafte Be-

scheidpraxis – aber auch für verändertes Rechtsverhalten und veränderte 

Erwartungen von Versicherten. Auf der Grundlage gesammelter Wahr-

nehmung von Sozialverwaltungsbescheiden sind sie grundsätzlich in der 

Lage, Entwicklungen und Problemlagen zu erkennen, die in die Sachbe-

arbeitung zurückgemeldet werden könnten.  

Zum Dritten haben WA mit ihrer Stellung im Verfahrensablauf zwischen 

dem Verwaltungsakt und der sozialgerichtlichen Klage eine wichtige Fil-

terfunktion auf dem möglichen Weg zum Sozialgericht, die sowohl dem 

individuellen Rechtsschutz als auch der Entlastung der Gerichte dient.  

Zum Vierten sind WA institutionalisierter Ausdruck des das Sozialversi-

cherungsrecht kennzeichnenden Prinzips der Selbstverwaltung. Die 

Selbstverwaltung von Versichertenseite ist dabei der traditionellen Bin-

dung von Mitgliederkreis und der Finanzierung entsprechend Aufgabe 

der Gewerkschaften und von sonstigen Arbeitnehmervereinigungen (§ 48 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB IV). Damit hat sich die „soziale Mitbestimmung“ 

neben der Mitbestimmung in Betrieb und Unternehmen und der tarifli-

chen Gestaltung zu einem eigenständigen Arbeits- und Gestaltungsfeld 

der Gewerkschaften entwickelt. 

Ziel des Forschungsvorhabens war die rechtsempirische, rechtswissen-

schaftliche und rechtspolitische Aufschließung der Tätigkeit und Wirkun-

gen von Widerspruchsausschüssen in der Sozialversicherung. Hierbei 

lassen sich rechtliche und rechtstatsächliche Fragen unterscheiden. 

Die rechtlichen Fragen nehmen auf die Besonderheiten des Verfahrensab-

schnittes Bezug, in dem Widerspruchsausschüsse tätig werden. Dieser 

Verfahrensabschnitt ist durch seine Zwischenlage gekennzeichnet. Aus 

der Sicht des den Ausgangsbescheid erlassenden Sozialversicherungsträ-

gers ist es ein nachgelagertes Verfahren der Überprüfung innerhalb der 

Trägerorganisation, zu dem es kommt, wenn der Adressat des Bescheides 

gegen diesen Widerspruch einlegt. Aus der Sicht des sozialgerichtlichen 

Verfahrens hingegen, zu dem es durch Klageerhebung oder Antragsstel-

lung kommen kann, ist es ein vorgelagertes Verfahren. Die letztgenannte 

Blickrichtung hat sich für die Bezeichnung des Verfahrensabschnitts 

durchgesetzt; das Überprüfungsverfahren wird daher auch im Gesetz als 

Vorverfahren bezeichnet. 

Für die rechtstatsächliche Dimension der Arbeits- und Wirkungsweisen 

der Sozialverwaltung existierten insgesamt nur wenige empirische Unter-

suchungen. Besser war die Datenlage für die anschließende Phase der 

gerichtlichen Behandlung von Streitigkeiten, allerdings naturgemäß unter 
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dem Vorbehalt der beim Zugang zu den Gerichten wirkenden Auswahlfak-

toren. Sie führen zu einer starken Verkleinerung der Streitfallzahlen, über 

deren Gründe und spezifische Verzerrungswirkung, jedenfalls für die So-

zialrechtsstreitigkeiten, keine Erkenntnisse vorlagen. 

Die Tätigkeit der Sozialgerichte war in neuerer Zeit unter der Fragestel-

lung der Abschaffung der Gebührenfreiheit auf ihre Zugangsbedingungen 

und Verfahrensweisen rechtsempirisch untersucht worden (vgl. Bernard 

Braun, Petra Buhr, Armin Höland, Felix Welti, Gebührenrecht im sozial-

gerichtlichen Verfahren, Baden-Baden 2009). Für das vorliegende For-

schungsthema der Widerspruchsausschüsse war beispielsweise von Inte-

resse die Erkenntnis aus der Untersuchung der Sozialgerichte, dass 42,7% 

der befragten Richterinnen und Richter in der sachlichen und 30,1% in 

der rechtlichen Unzulänglichkeit von Widerspruchsbescheiden einen 

Grund für die steigende Anzahl von Klagen bei den Sozialgerichten sahen 

(ebd., S. 246). 38,7% nannten die Unzulänglichkeit der medizinischen 

Ermittlungen und damit einen spezifischen Punkt aus der Sachermittlung 

im Widerspruchsverfahren. Aus der richterlichen Wahrnehmung wurde 

deutlich, welche Wirkung die Qualität der Entscheidungen im Vorverfah-

ren auf die Klageeingangszahlen, die Bedingungen des Zugangs zur Sozi-

algerichtsbarkeit und die Erfolgsaussichten im gerichtlichen Klageverfah-

ren hat. Umso weniger befriedigen konnte, dass so gut wie keine empiri-

schen Erkenntnisse für die Behandlung von Widersprüchen gegen leis-

tungsbezogene Bescheide vorlagen (in der erwähnten Studie von Braun u. 

a. zum sozialgerichtlichen Verfahren wird auf S. 246 als einzige rechtstat-

sächliche Untersuchung zum Widerspruchsverfahren in der Rentenversi-

cherung die Studie von Ulrich Horn, Bedingungen und Funktionen des 

Rechtsschutzes gegenüber standardisierten Entscheidungen in der Ren-

tenversicherung, Gesamthochschule Kassel 1983, zitiert). Die Behandlung 

von Widersprüchen gegen Bescheide hat in mengenmäßiger Hinsicht gro-

ße Bedeutung und nicht weniger hinsichtlich der Qualität der Bescheide. 

Der gesamte Prozess sozialverwaltungsrechtlicher Entscheidungen mit 

seinen Merkmalen der Entscheidungsanlässe und -themen, der Begrün-

dung und Akzeptanz der Entscheidungen, der Häufigkeit und Erfolgsaus-

sichten von rechtlichen Behelfen gegen die Entscheidung lässt sich ohne 

empirische Erkenntnisse zur Tätigkeit der Widerspruchsausschüsse nicht 

ganzheitlich und schlüssig verstehen. 

Forschung zur Rechtspraxis der Widerspruchsausschüsse in der Sozial-

versicherung hat neben der Wissenschaft zwei große Praxisfelder zum 

Adressaten: die soziale Selbstverwaltung der Sozialversicherungsträger 

und den Zugang zum (Sozial-)Recht und zur sozialgerichtlichen Rechts-

pflege. Verallgemeinerbare Erkenntnisse zur Häufigkeit der Einrichtung 

von Widerspruchsausschüssen in den Versicherungszweigen, zu ihrer 

satzungsmäßigen Ausgestaltung und Arbeitsweise, zur Häufigkeit ihrer 

Befassung, zur Verfahrensorganisation und zur Qualität der Entschei-



Ergebnisbericht Projekt 2014-739-4, Seite 7 

dungsbildung, zur Rekrutierung, zur Zusammensetzung nach Alter, Ge-

schlecht, Ausbildung und Beruf, zu Ressourcen und Arbeitsbedingungen 

der ehrenamtlich tätigen Vertreterinnen und Vertreter der Versicherten 

und Arbeitgeber, sowie zu den Wirkungen der Tätigkeit von Wider-

spruchsausschüssen fehlten. Die aus internen Berichten ermittelbaren 

statistischen Daten zu äußeren Merkmalen des Widerspruchsverfahrens 

vermochten ohne Kontextanalysen kaum systematische und verallgemei-

nerbare Erkenntnisse zu liefern. Das Fehlen an verlässlichen rechtssozio-

logischen und rechtstatsächlichen Daten zur Tätigkeit der Widerspruchs-

ausschüsse verhinderte weiterführende Erkenntnisse in den Wirkungsdi-

mensionen des Sozialrechts, der Selbstverwaltung und der sozialgerichtli-

chen Rechtspflege. So blieben die Inhalte und Verfahren der durch Wi-

derspruch angefochtenen Ausgangsbescheide in den Verwaltungen der 

Sozialversicherung weitgehend im Dunkeln. Ans Licht kam allenfalls die 

Teilmenge der Widersprüche, gegen deren ablehnenden Widerspruchsbe-

scheid Klage zum Sozialgericht erhoben wurde. Damit zusammenhängend 

existierte nur eingeschränkt verallgemeinerbares Wissen über die Filter-

funktion des Widerspruchsverfahrens. Unter diesen Bedingungen blieb 

die Wirkungsanalyse des Rechtsschutzes im Sozialrecht notwendigerweise 

unvollständig. 

2 Empirische Grundlagen 

In methodischer Hinsicht legte das Forschungsprojekt mit Hilfe von Lite-

ratur und Rechtsprechung sowie Expertenauskünften aus einer Fachkon-

ferenz in Kassel im Juni 2015 die Grundlagen für einen Fragebogen zur 

Befragung aller Mitglieder von Widerspruchsausschüssen in der Sozial-

versicherung. Dieser ab Anfang März 2016 über die Sozialversicherungs-

träger an die Ausschussmitglieder verteilte Fragebogen konnte online 

ausgefüllt und als pdf-Dokument per Email an das Zentrum für Sozialfor-

schung Halle (ZSH) gesendet oder auch schriftlich ausgefüllt und per Post 

geschickt werden. Der Rücklauf war mit einer Gesamtzahl von 978 aus-

wertbaren Fragebögen erfreulich hoch. Beantwortet wurden die Fragen zu 

84% von ehrenamtlichen und zu 16% von hauptamtlichen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern aus der Verwaltung. Durch die standardisierte Be-

fragung konnten die Wahrnehmungen und Bewertungen der Verfahrens-

personen (Mitglieder der Widerspruchsausschüsse) erhoben werden. 

Hierbei wurde auch erfragt, welche Qualifikationen und Erfahrungen, 

Unterstützung und unbefriedigte Unterstützungsbedarfe die Mitglieder 

haben. 

Neben der standardisierten Befragung der Mitglieder der Widerspruchs-

ausschüsse wurden Expertengespräche mit Ausschussmitgliedern sowie 

hauptamtlichen Beschäftigten der Sozialversicherungsträger, Richterin-

nen und Richtern sowie Personen aus Rechtsvertretung und Beratung 

(Anwaltschaft, gewerkschaftlicher und verbandlicher Rechtsschutz) sowie 
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der Wissenschaft über die Verfahrenspraxis geführt. Mitglieder des Pro-

jektteams nahmen außerdem an Tagungen zur Selbstverwaltung und So-

zialgerichtsbarkeit zum Thema teil. 

Um zu einem von den abgefragten Wahrnehmungen unabhängigen Bild 

des Widerspruchsverfahrens zu gelangen, wurden zusätzlich drei Sozial-

gerichte – Berlin, Halle und Kassel – jeweils um eine Aktenanalyse von 

120 bis 200 Verfahren in sozialversicherungsrechtlichen Streitigkeiten 

mit Beteiligung von Widerspruchsausschüssen gebeten. Die Analyse von 

447 Gerichtsakten sowie die Analyse von 162 Satzungen der Sozialversi-

cherungsträger objektivieren die Daten der Mitgliederbefragung.  

Die Zahlen zu den in Deutschland insgesamt erhobenen und erledigten 

Widersprüche in der Sozialversicherung und zu den Erfolgsquoten konn-

ten aus den vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) zur 

Verfügung gestellten Statistiken berechnet werden. 

Mit einem Kurzfragebogen an alle Sozialversicherungsträger erfolgte zu-

dem die Erfassung oder zumindest belastbare Abschätzung der aktuellen 

Gesamtzahlen von Widerspruchsausschussmitgliedern, gegliedert nach 

den Versicherungszweigen. 

3 Ergebnis 

Das Forschungsprojekt konnte erstmalig auf der Grundlage empirischer 

Daten Zusammensetzung, Arbeitsweise und Wirkungen von Wider-

spruchsausschüssen in der Sozialversicherung beschreiben. Damit lässt 

sich ein für den Sozialstaat wie den individuellen Rechtsschutz außeror-

dentlich wichtiges Praxisfeld besser verstehen.  

(1) Funktionen des Widerspruchsverfahrens 

Die Rechtswissenschaft weist dem Widerspruchsverfahren drei Funktio-

nen zu: Erstens dient es der durch den Widerspruch angestoßenen be-

hördlichen Selbstkontrolle. Zweitens gibt es der Person, die den Wider-

spruch erhebt, Rechtsschutz gegen eine als falsch empfundene Entschei-

dung. Drittens soll das obligatorische Widerspruchsverfahren die Gerich-

te von Streitfällen entlasten, die von der Verwaltung selbst geregelt wer-

den können. Diese Funktionen stehen nicht unverbunden nebeneinander: 

Wenn die Behörden sich selbst kontrollieren und Rechtsschutz schon im 

Verwaltungsverfahren gewährt wird, so die Erwartung, werden die Ge-

richte entlastet. Doch gehen die Funktionen nicht ineinander auf: So kann 

der Weg zum befriedigenden Rechtsschutz für die einen verkürzt werden, 

für die anderen wird er durch das Widerspruchsverfahren nur verlängert.  
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Ob die Funktionen also eher normative Annahmen sind oder ob sie tat-

sächlich erfüllt werden, ist klärungsbedürftig. Aus der Statistik über die 

untersuchten Sozialversicherungsträger entnehmen wir: Von den etwa 

800.000 jährlich erhobenen Widersprüchen werden ungefähr die Hälfte 

durch Widerspruchsbescheid abgelehnt. Ein Drittel ist erfolgreich, fast 

immer durch Abhilfe und ein Sechstel wird zurückgenommen. Von den 

abgelehnten Widersprüchen wird ungefähr ein Drittel durch Klage ange-

griffen. Von den Klagen ist knapp ein Drittel ganz oder teilweise erfolg-

reich. Das kann man unterschiedlich deuten: Nur ein Neuntel der Wider-

sprüche geht in das Klageverfahren. Das spricht jedenfalls für die Filter-

funktion. Ein Drittel ist erfolgreich. Das spricht für die Rechtsschutzfunk-

tion. Mehr als die Hälfte der Widersprüche ist erfolglos und geht nicht zu 

Gericht. Spricht das auch dafür, dass die Versicherten davon überzeugt 

wurden, dass ihr Anliegen unberechtigt war? War es unberechtigt? Oder 

hätte auch hier ein nennenswerter Teil vor Gericht Erfolg gehabt? Das 

wissen wir nicht genau. Um diesen Fragen näherzukommen müssten Ver-

sicherte befragt und Akten aufwändig ausgewertet werden. 

2008 meinten 42% aller befragten Richterinnen und Richter, dass die 

sachliche Unzulänglichkeit der Widerspruchsbescheide ein Grund für die 

Zunahme sozialgerichtlicher Klagen sei (vgl. oben).38% nannten die me-

dizinischen Ermittlungen, 30% die rechtliche Unzulänglichkeit. Diese 

Werte waren niedriger bei Richterinnen und Richtern aus den Sachgebie-

ten Renten- und Unfallversicherung. Das Verwaltungsverfahren bei die-

sen Trägern wurde auch von den damals befragten Klägerinnen und Klä-

gern positiver bewertet – für uns ein Hinweis auf die möglicherweise po-

sitive Wirkung von Widerspruchsausschüssen. 

Von den befragten Mitgliedern der Widerspruchsausschüsse stimmten 

55% der Aussage zu, dass Klagen durch den Widerspruchsausschuss ver-

hindert werden können, 27% meinten „teils – teils“ und immerhin 18% 

verneinten, wobei die befragten Hauptamtlichen skeptischer waren als die 

Ehrenamtlichen. Dagegen meinten fast 80%, der Widerspruchsausschuss 

helfe bei der effektiven Durchsetzung des Rechts, auch hier war die Ver-

waltung skeptischer. Fast 70% stimmten schließlich zu, dass die Verwal-

tungspraxis durch Widerspruchsausschüsse beeinflusst wird, von den 

Hauptamtlichen nur etwas mehr als die Hälfte. Somit werden alle drei 

Funktionen des Widerspruchsverfahrens von den im Ausschuss Beteilig-

ten positiv wahrgenommen, am wenigsten allerdings die Filterfunktion 

für die Gerichte – vielleicht auch, weil diese eher dem vorgelagerten Ab-

hilfeverfahren zukommt. 

Interessant in diesem Zusammenhang ist auch, dass fast alle Befragten 

erlebt haben, dass Widersprüche abgelehnt, aber dem Versicherten Alter-

nativen aufgezeigt werden, bei einem Viertel kommt dies sogar oft vor, bei 
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Krankenkassen noch häufiger. Auch diese – im Einzelnen näher zu be-

trachtenden – Fälle können zur Befriedung beitragen. 

Nach den vorliegenden Ergebnissen ist es plausibel, dass das Wider-

spruchsverfahren in der Sozialversicherung seine Funktionen erfüllt und 

die Ausschüsse einen Beitrag dazu leisten. Wie stark dieser ist, müsste 

unter anderem im Vergleich zu anderen Sozialleistungsträgern erforscht 

werden, die über diese Ausschüsse nicht verfügen. Hierzu sollten auch 

von den hier untersuchten Trägern weitere Daten von Verwaltung und 

Versicherten erhoben werden. Ebenso plausibel ist, dass vieles verbessert 

werden kann. Die Kontrolle der Ausschüsse in Bezug auf die sozialmedi-

zinischen Ermittlungen und der Kontakt von Verwaltung und Ausschüs-

sen zu den Versicherten während des Verfahrens sind dabei zwei beson-

ders relevante Punkte.  

(2) Einrichtung und Zusammensetzung der Widerspruchsaus-

schüsse 

Widersprüche in der Sozialversicherung bilden ein Massengeschäft. Im 

Jahr 2014 wurden in Deutschland knapp 822.000 Widersprüche in den 

vier Zweigen der Kranken- und Pflegeversicherung, der Unfallversiche-

rung und der Rentenversicherung erledigt. Davon gelangte nur etwas we-

niger als die Hälfte (46%) in die Bearbeitung durch Widerspruchsaus-

schüsse. Die Einrichtung und Organisation von Widerspruchsausschüs-

sen in der Sozialversicherung obliegt den 165 Versicherungsträgern. Ver-

arbeitet werden die Widersprüche, soweit sie nicht vorher erledigt wur-

den, durch etwa 1.000 bis 1.200 Widerspruchsausschüsse mit 3.000 bis 

3.500 Mitgliedern.  

Was bei der Betrachtung der sozialen und beruflichen Zusammensetzung 

der ehrenamtlichen Mitglieder von Widerspruchsausschüssen auffällt, ist 

die Geschlechterverteilung. Unter den Ehrenamtlichen haben die Männer 

mit vier Fünfteln ein deutliches Übergewicht. Bei Betrachtung der Variab-

le Alter wird eine im Vergleich zum Bevölkerungs- und Erwerbstätigenan-

teil in der Bundesrepublik Deutschland deutliche Verschiebung zu höhe-

rem Lebensalter sichtbar. Insgesamt ist ein Drittel aller Mitglieder von 

Widerspruchsausschüssen 65 Jahre und älter. Diese Alterskategorie ver-

teilt sich einigermaßen gleichmäßig über drei der vier Versicherungszwei-

ge, allein die Unfallversicherung ist insoweit „jünger“. Im Vergleich der 

drei Vertretergruppen – Versicherte, Arbeitgeber und Verwaltung – errei-

chen die Versichertenvertreter mit 42% von 65-Jährigen und Älteren den 

höchsten Anteil in dieser Altersgruppe. Die Mitglieder von Widerspruchs-

ausschüssen sind relativ gut gebildet und ausgebildet. Für das Ehrenamt 

gibt ein knappes Drittel aller Antwortenden als höchsten Berufs- oder 

Bildungsabschluss Lehre oder Facharbeiter an; ein Viertel verfügt über 

ein Hochschul- oder Universitätsstudium; ein weiteres knappes Fünftel 
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hat ein Fachhochschulstudium absolviert. Auf die Frage nach dem aktuel-

len Erwerbsstatus gibt knapp die Hälfte der ehrenamtlichen Mitglieder 

an, in Rente oder Pension zu sein. 43% sind als Arbeitnehmer erwerbstä-

tig, weitere 9% sind selbstständig tätig. Die Verteilung nach Wirtschafts-

zweigen zeigt, dass für die im Ehrenamt tätigen Mitglieder von Wider-

spruchsausschüssen die Schwerpunkte der aktuellen oder früheren Tätig-

keit mit einem knappen Drittel in der Industrie (31%), mit insgesamt ei-

nem Viertel bei Arbeitgeber- oder Unternehmensverbänden (15%) sowie 

Gewerkschaften (10%) und im öffentlichen Dienst (13%) liegen. 

(3) Arbeitsweise der Widerspruchsausschüsse 

Praktisch wie inhaltlich große Bedeutung hat das Verhältnis von Fallmen-

ge und Bearbeitungszeit je Ausschusssitzung. Die hierzu eingeholten Aus-

künfte weisen auf eine überwiegend hohe Fallzahl und damit auf erhebli-

chen Erledigungsdruck in den einzelnen Sitzungen hin. Der Häufigkeits-

schwerpunkt der Angaben liegt bei 21-30 Fälle (34%). Immerhin in jedem 

siebten Fall werden im Durchschnitt mehr als 50 Fälle in einer Sitzung 

behandelt. Die Sitzungen dauern bei knapp drei Vierteln der Antworten-

den im Allgemeinen bis zu drei Stunden. Nimmt man aus beiden Angaben 

die Häufigkeitsschwerpunkte von 21-30 Fällen in 2-3 Stunden, so kommt 

man rein rechnerisch auf typische Fallbearbeitungszeiten zwischen vier 

Minuten und neun Minuten. Um das Verhältnis von Menge und Güte in 

der Beratung der Widersprüche angemessen würdigen zu können, kommt 

es allerdings nach den Erfahrungen der Praxis auf die Qualität der Vorbe-

reitung an. Bei guter Vorbereitung lassen sich demnach auch größere 

Fallzahlen mit der gebotenen Sorgfalt beraten und entscheiden. 

Ein weiteres wichtiges Merkmal des Verfahrens ist der Ausschussvorsitz. 

Im Unterschied zu Gerichtsverfahren, in denen stets Berufsrichter den 

Vorsitz führen und die Verhandlung leiten, übernehmen in den Wider-

spruchsausschüssen überwiegend die ehrenamtlichen Mitglieder den Vor-

sitz. Nach rund zwei Dritteln aller Angaben wechselt diese Funktion zwi-

schen den ehrenamtlichen Mitgliedern, in weiteren acht Prozent zwischen 

allen Mitgliedern des Ausschusses. Nur in jedem siebten Fall liegt er im-

mer bei den Hauptamtlichen. Eine so ausgeprägte Verfahrensrolle für 

ehrenamtlich an einem Rechtsverfahren Mitwirkende ist ungewöhnlich. 

Die dritte Beobachtung betrifft die Art und Weise der Beschlussfassung 

im Widerspruchsausschuss. Sie ist überwiegend formlos. In mehr als der 

Hälfte der Auskünfte erfolgt Einigung ohne förmliche Abstimmung, in 

einem Drittel wird förmlich abgestimmt. Was das Ergebnis betrifft, 

herrscht Einstimmigkeit vor. Das Modell der konsensualen Entscheidung 

kennzeichnet kleine Gruppen mit auf Dauer angelegter Zusammenarbeit 

und hoher Wiedersehenswahrscheinlichkeit. 
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(4) Verortung im Verwaltungsverfahren 

Widerspruchsausschüsse treffen im Regelfall eine abschließende Ent-

scheidung und beenden damit das Verwaltungsverfahren. Zu erinnern ist, 

dass bei den Widerspruchsausschüssen nur etwas weniger als die Hälfte 

aller Widersprüche eintrifft. Vorausgegangen sind im Widerspruchsver-

fahren vor allem die Erledigungsformen durch Abhilfe nach § 85 Abs. 1 

SGG, Zurücknahme und Erledigung „auf sonstige Art“. Die erhebliche 

Verkleinerung der Gesamtmenge der Widersprüche im Verlaufe des Ver-

fahrens muss berücksichtigt werden, um die sehr geringen Erfolgsanteile 

in der Entscheidungspraxis der Widerspruchsausschüsse angemessen 

würdigen zu können. Für das Jahr 2014 betrug der Anteil der mit vollem 

oder teilweisem Erfolg abgeschlossenen Verfahren in den Widerspruchs-

ausschüssen in den genannten vier Sozialversicherungszweigen weniger 

als 3%. Für die Mitglieder von Widerspruchsausschüssen begründet das 

nicht selten eine unbehagliche Arbeitsbedingung. Sie sollen über den Wi-

derspruch eines Versicherten entscheiden, sehen nach den verschiedenen 

Stufen der Vorklärung aber häufig keine andere Möglichkeit, als den Ent-

scheidungsvorschlag der Verwaltung zu bestätigen.  

Hinweise auf Sorgfalt und eigenständige Prüfkraft in der Fallbearbeitung 

durch die Ausschüsse bilden die Auskünfte zur Vorbereitung der Sitzun-

gen und zum Kenntnisstand auch der ehrenamtlichen Mitglieder.  Die 

hier erreichte Intensität geht deutlich über die Einführung in die Fälle zu 

Beginn der mündlichen Verhandlung durch die Kammervorsitzenden an 

den Arbeits- oder Sozialgerichten hinaus. 

(5) Laienbeteiligung und Selbstverständnis  

Können Laien sich in den durch Fachwissen und Fachsprache geprägten 

Verfahren von Widerspruchsausschüssen Gehör verschaffen? Welche 

Chancen hat der „gesunde Menschenverstand“ gegenüber der Überzeu-

gungskraft des Rechts? Als Vorteile erweisen sich allem Anschein nach die 

Merkmale der Organisationsfremdheit und der Fachfremdheit. Die eh-

renamtlichen Mitglieder der Widerspruchsausschüsse gehören den Sozi-

alversicherungsträgern nicht in einem beruflichen Sinne an. Damit verfü-

gen sie zwar nicht über das Expertenwissen der Organisation. Sie sind 

jedoch auch nicht durch Karriereerwartungen, Arbeitsvertrag, Kollegen-

verhältnisse u. a. mit dem Versicherungsträger verbunden. Diese Stellung 

macht es ihnen leichter, soziale und lebensweltliche Gesichtspunkte und 

Wertungen einzubringen und unbefangen Fragen nach der Plausibilität 

der Entscheidung aufzuwerfen. 

Ebenfalls als Vorteil erweist sich das Merkmal der Fachfremdheit. Fach-

fremd heißt, die ehrenamtlichen Mitglieder von Widerspruchs-

ausschüssen sind für gewöhnlich weder Juristen noch Sozialmediziner. 
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Ihr Anliegen ist folglich weniger die dogmatisch korrekte Interpretation 

einer Rechtsnorm oder die fachwissenschaftliche Überprüfung eines me-

dizinischen Gutachtens als vielmehr eine für sie überzeugende und faire 

Entscheidung des Falles. Die empirischen Daten geben hierauf interes-

sante Hinweise. Zwar sind 68% aller Befragten der Auffassung, dass es 

ihre Hauptaufgabe im Widerspruchsausschuss sei, „voll und ganz“ das 

geltende Recht anzuwenden. Ein weiteres Viertel jedoch bejaht die Frage 

mit der Einschränkung „eher ja“. Allerdings gibt es Unterschiede. Die aus 

der Verwaltung des Trägers stammenden Mitglieder von Widerspruchs-

ausschüssen sehen zu 87% ihre Hauptaufgabe darin, das Recht voll und 

ganz anzuwenden. Demgegenüber fällt die Bejahung der Frage bei den 

Versichertenvertretern mit 59% deutlich schwächer aus; bei den Arbeit-

gebervertretern erreicht sie mit 72% einen Mittelwert. Auch wenn man 

Hauptamt und Ehrenamt gegenüberstellt, bleibt der Unterschied mar-

kant. Rechtsanwendung voll und ganz sehen 86% der hauptamtlichen 

Mitglieder in Widerspruchsausschüssen als ihre Hauptaufgabe an gegen-

über 65% im Ehrenamt. Umgekehrt verteilen sich die Verhältnisse bei der 

abwägenden Antwortkategorie „teils, teils“. Hier wird eine Differenz in 

der Wahrnehmung der Hauptaufgabe deutlich. Sie weist in die Richtung 

eines Innen/Außen-Unterschiedes und darauf hin, dass der besondere 

Wert des Verfahrens in den Widerspruchsausschüssen gerade in dieser 

Möglichkeit liegt, unbefangen gesellschaftliche, soziale und berufsprakti-

sche Sichtweisen und Wertungen einzubringen.  

Widerspruchsausschüsse sind zugleich Abschlussinstanz für das Verwal-

tungsverfahren und Eröffnungsinstanz für das Gerichtsverfahren. Die 

befragten Mitglieder bewerten diese Schnittstellenarbeit selbstbewusst. 

Insgesamt 55% von ihnen bejahen die Aussage, dass Klagen bei den Sozi-

algerichten durch den Widerspruchsauschuss verhindert werden können, 

voll und ganz (14%) oder eher ja (41%). Rund ein Fünftel verneint die 

Verhinderungswirkung, im Hauptamt deutlich stärker als im Ehrenamt. 

Wie erfahren die befragten Mitglieder von Widerspruchsausschüssen die 

Zusammenarbeit von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, das heißt von 

„Laien“ im Sinne von Nicht-Juristen und Nicht-Medizinern mit Fachleu-

ten aus den Sozialversicherungsträgern? Das Datenbild gibt dazu diffe-

renzierte Hinweise. Der Aussage, dass die Verwaltungspraxis dadurch 

beeinflusst wird, dass es Widerspruchsausschüsse gibt, die sie kontrollie-

ren, stimmen insgesamt 69% aller Antwortenden zu, allerdings mit einer 

– nicht überraschenden – Abstufung in der Stärke der Bejahung nach 

Ehrenamt (72%) einerseits und dem vergleichsweise zurückhaltenden 

Hauptamt (52%) andererseits. Inhaltlich in der Nähe angesiedelt ist die 

Aussage „Die Verwaltung nimmt den Widerspruchsausschuss ernst“. Sie 

findet mit „voll und ganz“ und „eher ja“ einen starken Bejahungsanteil 

von 92%. Allerdings verteilen sich auch hier die Temperamente der Zu-
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stimmung, nunmehr umgekehrt, mit mehr Nachdruck beim Hauptamt 

und etwas schwächer beim Ehrenamt.  

(6) Widerspruchsausschüsse als Teil der Selbstverwaltung 

Eine Besonderheit der Zusammenarbeit von Ehrenamtlichen und Haupt-

amtlichen in den Widerspruchsausschüssen liegt in der Rahmenbedin-

gung der Selbstverwaltung. Sie markiert einen Unterschied beispielsweise 

zur Mitwirkung von ehramtlichen Richtern. Richter sind, auch wenn sie, 

wie in der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit, aus Kreisen der Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer bzw. der Versicherten kommen, zwar mit der Funktion 

der Rechtspflege, aber nicht mit der Institution des Gerichts verbunden. 

Das ist jedenfalls für einen Teil der Mitglieder von Widerspruchsaus-

schüssen anders. Sie müssen zwar nach dem Gesetz nur die Vorausset-

zung der Wählbarkeit als Organmitglied erfüllen, jedoch verlangen nicht 

wenige Satzungen darüber hinaus Mitgliedschaft im Verwaltungsrat oder 

in der Vertreterversammlung. Die Frage hat Bedeutung für die Stärke der 

Identifikation mit dem Sozialversicherungsträger und für das Bewusstsein 

der Interessenvertretung. Empirische Hinweise hierauf finden sich in den 

Antworten zur Aussage „Die Arbeit stärkt die Selbstverwaltung“. Sie er-

reicht mit insgesamt 92% starke Zustimmung.  

Widerspruchsausschüsse sind nicht nur Rechtsorgane, sondern auch 

Kommunikations- und Signalorgane. Sie sind relativ unabhängige Be-

obachtungsstationen für die Verwaltungspraxis ihres Trägers. Verbin-

dungslinien laufen auch zum Verwaltungsrat bzw. zur Vertreterversamm-

lung und zu anderen Selbstverwaltungsorganen. Hinzu kommt der Erfah-

rungs- und Wissensaustausch mit den Mitgliedern anderer Wider-

spruchsausschüsse. Er findet nach den Angaben der Mehrheit der Befrag-

ten (55%) in regelmäßigen Abständen und nach weiteren 16% bei Bedarf 

oder auf Wunsch hin statt. Als wichtig oder sehr wichtig wird ein solcher 

Erfahrungs- oder Wissensaustausch von insgesamt 78% aller Antworten-

den angesehen, hier stärker von den ehrenamtlichen Mitgliedern. Das 

weist auf ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Erfahrungsaustausch und 

Selbstvergewisserung hin. Über den Rahmen der Sozialversicherung hin-

aus können Wissen und Wertungen über diejenigen Ausschussmitglieder 

weiterwandern, die mit Gewerkschaften, Sozialverbänden, Arbeitgeber-

verbänden und anderen Akteuren der Sozialversicherung verbunden sind.  

Eine gute Vorbereitung auf die Widerspruchsarbeit in Form von Schulun-

gen und Erfahrungsaustauschen sowie der Zurverfügungstellung und 

Nutzung qualitätsvoller Unterlagen zum Widerspruch ist eine Grundvo-

raussetzung dafür, dass die Mitglieder von Widerspruchsausschüssen eine 

auf die Kriterien der Recht- und Zweckmäßigkeit gerichtete Entscheidung 

in den Sitzungen treffen und damit effektiv zur Qualitätssicherung im 
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Rahmen von Widerspruchsverfahren bei Sozialversicherungsträgern bei-

tragen können. 

(7) Organisatorische Vielfalt in Satzungen, Geschäftsordnungen 

und Richtlinien 

Das Gesetz lässt den Sozialversicherungsträgern Gestaltungsspielraum 

bei der Errichtung von Widerspruchsausschüssen. Nicht nur in der Bear-

beitung der Widerspruchsentscheidungen durch Ehrenamtliche sondern 

bereits in der Rechtsetzung für die Widerspruchsausschüsse in Satzungen 

und Geschäftsordnungen der Sozialversicherungsträger kommt somit die 

Selbstverwaltung in der Sozialversicherung zum Ausdruck. So werden in 

den Satzungen grundlegende Bestimmungen zu der Verfasstheit der Wi-

derspruchsausschüsse getroffen und regeln die Geschäftsordnungen und 

Richtlinien für die Widerspruchsausschüsse zumeist den Verfahrensab-

lauf und die praktische Arbeit. 

Im Ergebnis lassen sich strukturelle Unterschiede bei der Art und Weise 

der Einrichtung der Widerspruchsausschüsse bei den Sozialversiche-

rungsträgern und in den Sozialversicherungszweigen anhand der Satzun-

gen erkennen, die unterschiedliche Folgen für die Arbeit der Wider-

spruchsausschüsse haben. Unterschiede bestehen insbesondere in der 

Frage der vollständigen oder nur teilweisen Aufgabenübertragung an die 

Widerspruchsausschüsse, der Größe der Träger und ihrer daraus resultie-

renden Anzahl an Widerspruchsausschüssen sowie der dezentralen oder 

zentralen Errichtung und Geschäftsverteilung. Insbesondere die Beset-

zung unterscheidet sich danach, ob Widerspruchsausschüsse nur mit eh-

renamtlichen Mitgliedern der Selbstverwaltungsorgane oder mit wählba-

ren Personen allgemein besetzt werden können, ob die Gruppenverteilung 

paritätisch erfolgt oder die Widerspruchsausschüsse in einer Besetzung, 

in der die Versicherten überwiegen, entscheiden und ob Hauptamtliche 

nur beratend oder auch abstimmend tätig werden. Die in den Satzungen 

enthaltenen Verfahrensregelungen wirken sich außerdem in unterschied-

licher Weise aus, je nachdem ob der Widerspruchsausschuss mit einer 

geraden oder ungeraden Zahl von Mitgliedern besetzt ist und ob im Falle 

der Stimmengleichheit im Widerspruchsausschuss die Beratung und Ab-

stimmung wiederholt wird oder nicht. 

(8) Legitimierende Funktion und Verfahrensgerechtigkeit 

Insgesamt bilden Widerspruchsausschüsse in der Sozialversicherung 

nach den Ergebnissen des Forschungsprojekts ein anschauliches Beispiel 

für die legitimierende Wirkung eines Verfahrens. Mit ihrer Zusammen-

setzung und ihren Verfahrensweisen können sie darüber hinaus für die 

Wirkung von Verfahrensgerechtigkeit sorgen. Nach diesem Ansatz wer-

den auch nachteilige Ergebnisse umso eher akzeptiert, je stärker die Be-
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teiligten den Eindruck eines fairen Verfahrens haben. Die Konstruktion 

des Verfahrens der Widerspruchsausschüsse mit ehrenamtlichen Reprä-

sentanten der großen Interessenlager der Sozialversicherung schafft gute 

Voraussetzungen für Akzeptanz kraft Fairness. 

Im Ergebnis kann die Untersuchung aus der Innensicht der Mitglieder 

von Widerspruchsausschüssen ein selbstbewusstes, verantwortliches und 

zur Rechts- und Zweckmäßigkeitskontrolle fähiges Verfahren belegen. Die 

ganz überwiegende Einverständlichkeit der Entscheidungen spricht für 

die Konsensfähigkeit der Beteiligten wie die, ungeachtet der Vielfalt an 

Rechtsgrundlagen und Verfahrensweisen, insgesamt hohe Integrations-

kraft des Wirkens von Widerspruchsausschüssen der Sozialversicherung. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass dem Widerspruchsausschuss 

als „Schnittstelle“ zwischen der Widerspruchsbearbeitung bzw. dem Wi-

derspruchsbescheid durch die Verwaltung und dem Einreichen einer Kla-

ge bei Sozialgerichten eine wichtige Rolle zukommt.  
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